
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

…Informationsbeauftragter nach §74a AMG  
 

Cathrin Pauly, Apothekerin, MBA 

• Mehr als 25 Jahre Erfahrung in verschiedenen namhaften Unternehmen der Pharmaindustrie 

• Tätigkeitsschwerpunkt: Projektmanagement und Geschäftsentwicklung, Qualified Person 

 

Tel:    +49 (0) 6131 995304  r 

Mobil: +49 (0) 162 6150783 

eMail: pauly@aspiras.de 

   Ihr Kontakt: 

Ihre Fragestellung: 
 
• Wer überprüft unsere Marketingmaterialien auf Übereinstimmung mit den 

Zulassungen? 

• Wer übernimmt bei uns die Rolle des Informationsbeauftragten? 

• Was leistet der Informationsbeauftragte für uns? 

Das Leistungsangebot: 
 
ASPIRAS stellt für Sie den Informationsbeauftragten, der von jedem 
pharmazeutischen Unternehmer, der Fertigarzneimittel in Verkehr bringt, in 
§74a des AMG gefordert wird. Nachweise der erforderlichen Sachkenntnis und 
umfangreiche Erfahrungen in dieser Tätigkeit liegen vor.  
Unser Informationsbeauftragter prüft alle Werbematerialien im Hinblick auf die 
Claims zu Wirksamkeit, Nebenwirkungen und Zusammensetzung des 
Arzneimittels, ist auch bei relevanten gesundheitspolitischen Neuerungen auf 
dem neuesten Stand und behält die Konkurrenzsituation im Blick.    

Manuskripte, Poster und Beiträge in Fachjournalen 
werden ebenso inhaltlich geprüft wie die Schulungs- 
und Werbematerialien des  Außendienstes. Der 
Informationsbeauftragte erteilt die finale Freigabe 
für alle Medien der wissenschaftlichen Kommuni-
kation.  
ASPIRAS sorgt für die zuverlässige Dokumentation 
der wissenschaftlichen Information über Ihr 
Arzneimittel und schützt Sie so vor Problemen mit 
den Behörden der Arzneimittelüberwachung.  


